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Beratungsfolgen  TOP Termin Zuständigkeit Abstimmung 

Ausschuss für Familie, Soziales 
und Sport 

Ö 8 24.05.2018 Vorberatung zugestimmt 

Haupt-, Finanz- und 
Wirtschaftsförderungsausschuss 

Ö 15 12.06.2018 Vorberatung  

Stadtrat Ö  19.06.2018 Entscheidung  

 
BETREFF 
Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen Kindertagesstätten 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung der städtischen Kindertagesstätten  
(hier § 8 Abs. 2) wird zugestimmt.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen 
Kindertagesstätten zu überarbeiten. 
 

Bürgermeister/Dezernent: 
 
Begründung: 
Aufgrund der Anpassung der Entgelte für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in den 
Kindertagesstätten und Grundschulen ab dem kommenden Schul- bzw. Kindergartenjahr 
2018/2019 wird § 8 Abs. 2 der Benutzungs- und Entgeltordnung für die städtischen 
Kindertagesstätten wie folgt geändert: 
 
 

(2) Für die Ganztagsbetreuung wird eine monatliche Verpflegungspauschale erhoben und zu 
Beginn des Kindergartenjahres angepasst. Sie errechnet sich aus der Anzahl der für das 
Kindergartenjahr festgelegten Verpflegungstage multipliziert mit dem jeweils festgesetzten 
Sachbezugswert für Mittagessen nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV). 
Die errechnete monatliche Verpflegungspauschale wird auf den vollen Eurobetrag auf- 
bzw. abgerundet.  
Diese Pauschale berücksichtigt neben einer Mittagsverpflegung je nach Kindertagesstätte 

Getränke und kleine Snacks wie z.B. Obst, Rohkost oder das gelegentliche gemeinsame 

Frühstück. 

 
Bisherige Fassung:  

(2) Für die Ganztagsbetreuung wird eine Verpflegungspauschale in Höhe von 45 € monatlich 
erhoben. Diese Pauschale berücksichtigt neben einer Mittagsverpflegung je nach 
Kindertagesstätte Getränke und kleine Snacks wie z.B. Obst, Rohkost oder das 
gelegentliche gemeinsame Frühstück. 
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